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(Org.-einheit) Oldenburg, den 

An die 

Organisationsabteilung 
im Hause 

Betr.: Amtliche Mitteilungen 

Der/Die anl. Text(e) sollten in den Amtlichen Mitteilungen veröffentlicht werden. 

Angaben zum Text 

  

Fundstelle: 

  

Sind urheberrechtliche Fragen geprüft/noch zu prüfen: 

  

Begründung der Notwendigkeit zur Veröffentlichung: 

  

evtl. Zusätze oder Erläuterungen zum Text (z. B. Abkürzungen): 

  

Unter welchem Stichwort soll der Text veröffentlicht werden: 

  

Falls aus redaktionellen Gründen eine Kürzung des Textes erforderlich ist, welche 
Textteile müssen auf jeden Fall veröffentlicht werden:       

  

Unterschrift 
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SER NIEDERSÄCHSISCHE MINISTER 

FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST 

ZH So
 -_03 229/3.2 (9) 

  

  

[7 Der Nieders. Minister 1. Wiasenscnaft u. Kunst, Prinzenstr. 14, 3000 Hannover 1 | 

Technische Universität Braunschweig 

3500 Braunschweig 
| 
| Technische Universität Clausthal 
| 3392 Clausthal-Zellerfeld 

F 
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3000 HANNOVER 1, den 18. 3. 1982 

Prinzenstrade 14 

Postfach 

Fernsprecher: (05 11) 1%- 

Vermittlung: (0511) 1903 

Sprechzeiten: Montag bis Freitag 9-13 Uhr 

Telex 
0922408 

vom 29.8.1979 
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1. Jahrg. 

Da 

- 4 AZR 883/77 - (AP Nr. 50 zu $ 620 BGB Befristeter Arbeitsver- 

trag)und vom 25.1.1980 - 7 AZR.69/78 - (AP Nr. 52 zu 8 620 BGB Befrisk: 

ter Arbeitsyersrag) seine’ bisherige Rechtsprechung. bestätigt, daß haus- 

haltsrechtliche Erwägungen kein sachlicher Grund für die Be- 

fristung von Arbeitsverträgen sind, wenn sie auf die Begren- 

zung des Haushalts durch das Haushaltsjahr abheben, wenn eine 

allgemeine Mitteikürzung zu erwarten ist oder wenn lediglich 

allgemeine Einsparungen haushaltsrechtlich angeordnet werden. 

Auch die Unsicherheit, ob der nächste Haushaltsplan Mittel für 

eine bestimmte Stelle vorsehe, könne aus Rechtsgründen kein sach- 

Zür die 

denn das Haushaltsrec 

licher Grund Befristung eines Arbeitsverhältnisses sein; 

ht des Öffentlichen Dienstes habe keinen ® & 

  

das Arbeitsverhältnis. 

  

wie das BAG in der o.a. Entscheidung 

auch im Bereich der sogenannten Dritt- 

BAG ausführt, 

unächst Ungewißheit über die in Zukunft 

daß 

ı Hochschulbereich. Es sei, wie das    
   

Nittel bestehe, sondern allein, Für 

vom Tatsächlichen her 

Nur wenn eine Haushaltsstelle vor 

genau bsstimnte Zeitdauer bewilligt 

anschließend in Fortfall komme, müsse auch im Be- 

ifinanzierung diese haushaltsrechtliche Ent- 

  

Die im Bezugserlaß unter Bezug- 

17 zu S 620 BGB Befristeter Arbeitsvertrag 

vertretene Ansicht, eine Befristung sei auch dann gerechtfertigt, 

wenn in Zeitpunkt der Begründung des Arbeitsverhältnisses mit 

großer Wahrscheinlichkeit damit gerechnet werden müsse, daß 

Ablauf nach Mittel für die Vergütung des Ange- 

ung stehen, kann im Hinblick 'auf 

  

ies BAG nicht mehr aufrechterhalten 

werden. 

Zu, Nr... 4? 

In der Forschung aus Mitteln Dritter wird als sachlicher Grund 
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für die Befristung von Arbeitsverträgen in der Regel nur die zeit- 

liche Begrenzung der Aufgabe (Nr. 1 Buchst. b der SR 2 y BAT) in 

Betracht kommen. Die zeitliche Begrenzung der Aufgabe kann sich 

dabei sowohl aus der Dauer des Forschungsvorhabens, für das der 

Angestellte eingestellt werden soll, als auch aus dem Zeitraum 

ergeben, in dem er eine spezielle Aufgabe im Rahmen des Forschungs- 

vorhabens wahrnehmen soll. Wird die Befristung auf das Forschungs- 

dann kommt es allein auf die Dauer dieses vorhaben abgestellt, 

Forschungsvorhabens an. Für ein zeitlich nachfolgendes Forschungs- 

vorhaben muß ggf. ein neuer befristeter Arbeitsvertrag geschlossen 

werden (vgl. Nr. 7 des Bezugserlasses). Mehrere hintereinanderge- 

schaltete Verträge dürfen auch hinsichtlich der Zeitdauer nicht 

als Einheit angesehen werden. Der sachliche Grund für die Befri- 

stung und die Dauer mu3 für jeden einzelnen Vertrag gegeben sein 

19.8.1981 - 7 AZR 252/79 -). . 
(vgl. BAG, 

ll übertragene Aufgabe kann auch in 

lel laufenden oder zeitlich aufeinanderfolgenden 

enommen werden. Es muß jedoch bereits bei 

es feststehen, daß diese Aufgabe - ohne 

schungsvorhaben, bei denen sie an- 

eitraums von 5 Jahren erledigt werden kann 

1 SSR= 2 pehat)® P-
 

® PB
 3 w u [SS
 

Steilt sich erst 

  

s 

fgqabe entgegen der urebethlnsehen Annahme nicht inner- 

halb von 5 rer Jahren seit Ve agsbeginn erledigt werden kann, muß 

e Aufgabe innerhalb von Jahren seit dieser Feststellung erle- 

r 
rn 

5 

den können. Der Angestellte muß zur Feststellung des er- 

en Fristbeginns aktenkundig von der Verzögerung der Erledigung 

Fr Aufgabe unterrichtet werden. Wenn bereits bei Abschluß des 

Arbeitsvertrages zu erwarten ist, daß die Aufgabe - unabhängig 

von der Dauer der Forschungsvorhaben - nicht innerhalb eines 

Zeitraums von 5 Jahren erledigt werden kann, kann nur, sofern 

Cie Aufgabe, weil dies sachgerecht ist, von demselben Ange- 

stellten ausgeführt werden soll, ein unbefristeter Arbeits- 

vertrag abgeschlossen werden. In diesen Fällen ist eine Neben- 

8.1 Abs. 2 des Bezugserlases in den 

fzunehmen. 

abrede enisprechend Nr. 

Arbeitsvertrag au 

Abkürzungen: BAG 

GültL = 
Bundesarbeitsgericht 
Liste der geltenden Verwaltungsvorschriften


